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 ZDG - Zivildienstgesetz 1986
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(1) Die Wehrpflichtigen sind im Zuge des Stellungsverfahrens (§ 18 WG 2001) schriftlich zu informieren über

1. das Recht und die Möglichkeiten, eine Zivildiensterklärung, auch im Falle eines Verzichts (§ 1 Abs. 2),

abzugeben,

2. den Inhalt und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Zivildiensterklärung und

3. die Behörde, bei der die Zivildiensterklärung einzubringen ist.

(2) Die Zivildiensterklärung ist in unmittelbarem Anschluss an das Stellungsverfahren an die Stellungskommission,

sonst an das nach dem Hauptwohnsitz des Wehrp ichtigen zuständige Militärkommando schriftlich zu übermitteln

oder mündlich zu Protokoll zu geben. Wird eine Zivildiensterklärung innerhalb der Frist des § 1 Abs. 2 an die

Zivildienstserviceagentur übermittelt, so gilt dies als rechtzeitige Übermittlung. Mit dem Eintritt der Zivildienstp icht

wird eine bestehende Einberufung unwirksam. Ab dem Zeitpunkt der Abgabe der Zivildiensterklärung kann ein

Wunsch auf Zuweisung zu einer bestimmten gemäß § 4 anerkannten Einrichtung geäußert werden. Dieser Wunsch ist

nach Maßgabe der Erfordernisse des Zivildienstes zu berücksichtigen.

(3) Die Einbringungsbehörde hat die Zivildiensterklärung unverzüglich an die Zivildienstserviceagentur zu übermitteln

und mitzuteilen, ob der Wehrp ichtige einberufen ist. In den Fällen, in denen die Zivildiensterklärung erst nach Ablauf

eines Jahres wirksam wird, darf ein Wehrp ichtiger, der eine mängelfreie Zivildiensterklärung abgegeben hat, nur zu

Einsatzpräsenzdienst oder zu außerordentlichen Übungen einberufen werden. Die Einbringungsbehörde hat solche

Zivildiensterklärungen erst mit Eintritt der Wirksamkeit an die Zivildienstserviceagentur zu übermitteln. In beiden

Fällen hat die Einbringungsbehörde den Stammdatensatz (§ 57a Abs. 2) des Zivildienstwerbers sowie die Vornamen

seiner Eltern, seine Schulbildung, seinen Beruf sowie seine besonderen Kenntnisse, das Ergebnis des

Stellungsverfahrens und die in diesem Verfahren festgestellten Untersuchungsergebnisse (§ 17 Abs. 2 WG 2001) zu

übermitteln.

(4) Die Zivildienstserviceagentur hat ohne unnötigen Aufschub mit Bescheid festzustellen, ob Zivildienstp icht

eingetreten ist. Für Formgebrechen der Erklärung oder fehlende Angaben zum Lebenslauf gilt § 13 Abs. 3 des

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 ~ AVG, BGBl. Nr. 51. Der Feststellungsbescheid ist innerhalb von

zwei Wochen nach Erlassung unter Angabe des Rechtskraftdatums dem Militärkommando (Abs. 2) zu übermitteln.

(5) Zivildienstp ichtigen, für die nach dem 30. September 2005 eine Feststellung gemäß Abs. 4 getro en wird, sind der

Erwerb und der Besitz von verbotenen Wa en, Kriegsmaterial und genehmigungsp ichtigen Schusswa en sowie das

Führen von Schusswa en für die Dauer von 15 Jahren untersagt. Die Frist beginnt mit Eintritt der Zivildienstp icht. Für

Zwecke der Ausübung der Jagd, für Angehörige traditioneller Schützenvereinigungen sowie für Sportschützen können

von der Landespolizeidirektion auf Antrag des Zivildienstp ichtigen in begründeten Fällen mit Bescheid Ausnahmen

vom Verbot des Erwerbes und Besitzes genehmigungsp ichtiger Wa en und vom Verbot des Führens von

Schusswaffen erteilt werden.

In Kraft seit 25.05.2018 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/wg/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/zdg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/zdg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/zdg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/zdg/paragraf/57a
https://www.jusline.at/gesetz/wg/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/zdg/paragraf/13
file:///

	§ 5 ZDG
	ZDG - Zivildienstgesetz 1986


